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Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
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Inkrafttreten und unmittelbarer 

Anwendungsbereich

I n k r a f t t r e t e n :  

0 1 . J a n u a r  2 0 2 3

P e r s ö n l i c h e r  A n w e n d u n g s b e r e i c h :

- gilt unmittelbar für in Deutschland ansässige 

Unternehmen mit mindestens 3.000 Beschäftigten in 

Deutschland 

- ab 01.01.2024: mindestens 1.000 Beschäftigte

R ä u m l i c h e r  A n w e n d u n g s b e r e i c h :

Unternehmen mit Sitz oder Zweigniederlassung in 

Deutschland

http://www.stahlhandel.com/


▪ Verpflichtung größerer Unternehmen, 

umfangreiche Maßnahmen zum Schutz der 

Menschenrechte

▪ Einhaltung von Umweltstandards 

▪ Verantwortungsbereich von Unternehmen  wird 

auf die weltweite Lieferketten ausgedehnt

▪ Einhaltung der Sorgfaltspflichten wird 

behördlich kontrolliert und durchgesetzt

▪ Sanktionen bei Pflichtverstößen

Wesentlicher Inhalt

http://www.stahlhandel.com/


▪ Reine Bemühenspflicht

▪ Keine Erfolgspflicht 

▪ Keine Garantiehaftung

Regelungsgehalt

http://www.stahlhandel.com/


Übersicht Sorgfaltspflichten, § 3 LkSG

1. Errichtung eines Risikomanagements 

2. Festlegung betriebsinterner Zuständigkeiten 

3. Durchführung regelmäßiger Risikoanalysen 

4. Abgabe einer Grundsatzerklärung 

5. Angemessene Präventionsmaßnahmen

6. Ergreifen von Abhilfemaßnahmen 

7. Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens

8. Umsetzung von Sorgfaltspflichten in Bezug auf Risiken bei 

    mittelbaren Zulieferern

9. Dokumentation und Berichterstattung 

http://www.stahlhandel.com/


• Bußgeldrahmen bis zu:

• 100.000 Euro 

• 500.000 Euro

• 800.000 Euro

Natürliche 
Personen

• Bußgeldrahmen bis zu:

• 100.000 Euro

• 5 Mio. 

• 8 Mio

Unternehmen 

• Solche mit durchschnittlicher weltweiter Jahresumsatz von mehr 
als 400 Mio. Euro

• Bußgeldrahmen:

• Bis zu 2 % des weltweit durchschnittlichen Jahresumsatzes

• Nur, wenn Verletzung bereits festgestellt wurde, bereits 
eingetreten oder unmittelbar bevorsteht und keine geeignete 
Abhilfemaßnahme ergriffen wurde

Große 
Unternehmen 

Sanktionen bei Pflichtverstößen, § 24 LkSG

http://www.stahlhandel.com/


Mittelbarer Anwendungsbereich

Großkunde

AG

(> 3000 Mitarbeiter)

Stahl & Co. 
(120 

Mitarbeiter)

Trading 

GmbH
(15 

Mitarbeiter)

China 

Export Ltd.
(7 Mitarbeiter)

China Steel 

Works
(5000

Mitarbeiter)
Weitergabe der 

Sorgfaltspflichten 

in der 

Vertragskette!

http://www.stahlhandel.com/


Erklärung zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

Die Inhalte des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes sind uns bekannt. Zwar betrifft Gesetz - welches derzeit 

lediglich auf Unternehmen mit mindestens 3000 Arbeitnehmern (ab dem 01.01.2024 mindestens 1000 

Arbeitnehmer) anwendbar ist – unser Unternehmen (mit insgesamt … Arbeitnehmerns) nicht unmittelbar. Gleichwohl 

bekennen wir uns selbstverständlich zu einer ökologisch und sozial verantwortungsvollen Unternehmensführung 

entsprechend dem Leitfaden der Vereinten Nationen. 

Wir erwarten das gleiche Verhalten von all unseren Zulieferern. Unsere Erwartungen an menschenrechtliches und 

umweltverträgliches Verhalten werden u.a. im Rahmen von Korrespondenz, Vertragsschlüssen und Besuchen 

gegenüber unseren Zulieferern kommuniziert. Auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzen wir 

voraus, dass sie die Grundsätze ökologischen, sozialen und ethischen Verhaltens einhalten. Weiter sind wir 

bestrebt, laufend unser unternehmerisches Handeln und unsere Dienstleistungen im Sinne der Nachhaltigkeit zu 

optimieren. Durch das in unserem Unternehmen etablierte Risikomanagement befassen wir uns unter anderem mit 

menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken in unseren Prozessen und sind bestrebt, derartige Risiken 

präventiv zu vermeiden. Soweit wir Gefährdungen oder Verletzungen einer menschenrechtsbezogenen oder 

umweltbezogenen Pflicht feststellen, besprechen wir mögliche angemessene Abhilfemaßnahmen auf 

Geschäftsleitungsebene und leiten umgehend Maßnahmen ein, um diese zu minimieren bzw. zu beseitigen. 

Insgesamt sind wir daher unserer unternehmerische Gesellschaftsverantwortung („Corporate Social Responsibility“) 

bewusst und nehmen diese in Anlehnung an internationale und nationalen Standards wahr. 

Beispiel einer Erklärung zum LKSG 

gegenüber Kunden

http://www.stahlhandel.com/


Europäische Ebene: 

„Richtlinie über Nachhaltigkeitspflichten von Unternehmen“ 

• Februar 2022: EU Kommission schlägt eine „Richtlinie 

über Nachhaltigkeitspflichten von Unternehmen 

(„Corporate Sustainability Due Diligence Directive, 

CSDDD“) vor.

• Dezember 2022: Verabschiedung des Entwurfs der 

CSDDD durch den EU Rat

• Juni 2023: EU Parlament stimmt für Verschärfung des 

Entwurfs des CSDDD

• Derzeit: Trilog zwischen EU Kommission, EU Parlament 

und EU Rat

http://www.stahlhandel.com/


Kernaspekte des Kommissionsentwurfs einer

„Richtlinie über Nachhaltigkeitspflichten von Unternehmen“ 

Quelle: www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de

http://www.stahlhandel.com/


Quelle: www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de

Positionen in der EU zu CSDDD  

http://www.stahlhandel.com/


Quelle: www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de

Anwendungsbereich CSDDD – derzeit streitig.

* the manufacture of basic metal products, other non-metallic mineral products and fabricated metal 

products (except machinery and equipment), and the wholesale trade of mineral resources, basic 

and intermediate mineral products (including metals and metal ores, construction materials 

*

http://www.stahlhandel.com/


Dienstleister für die Erfüllung der gesetzlichen

Anforderungen des LKSG (auch CSDDD?) 

http://www.stahlhandel.com/


CBAM

http://www.stahlhandel.com/


https://taxation-

customs.ec.europa.eu/carb

on-border-adjustment-

mechanism_en 

RECHTSGRUNDLAGEN CBAM

http://www.stahlhandel.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2023:130:FULL
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en


Welche Stahlprodukte sind von CBAM betroffen?

(Bislang) nicht betroffen: z.B. 7312 (Kabel und Drahtseile), 7317 (Stifte und Nägel) 

Ausnahme: Ursprungsware aus Island, 

Liechtenstein, Schweiz, Norwegen

http://www.stahlhandel.com/


Welcher Zeitplan gilt für CBAM?

- 1. Oktober 2023 – 31.12.2025: Übergangszeitraum

- Ab 31.12.2024:

Art. 5: Einführer können Antrag auf Zulassung zum „Status eine zugelassenen CBAM-

Anmelders“ stellen

Art. 10: Registrierung von Anlagenbetreibern in Drittländern im CBAM-Register

Art. 14, 16, 17: Errichtung CBAM Register und Konten in diesem Register, Zulassung von 

CBAM Anmeldern

Art. 35: Quartalsweise Berichtspflicht von Einführern über Einfuhren und grauen CO2- 

Emissionen pro Tonne jeder Warenart

- Ab 01.01.2026:

Importverbot für nicht registrierte Einführer

Pflicht zum Kauf und zur Abgabe von CBAM-Zertifikaten für graue CO-2 Emissionen

http://www.stahlhandel.com/
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Berichtspflicht während des Übergangszeitraums (1)

http://www.stahlhandel.com/


Berichtspflicht bezüglich indirekter Emissionen?

Während des 

Übergangszeitraums: 

Berichtspflicht über 

indirekte Emissionen (+): 

S. 42

Ab dem 01.01.2026: 

Keine Berichtspflicht über 

indirekte Emissionen (-): 

Vergl. Art. 7 Abs. 1 S. 2 

CBAM-Verordnung 

http://www.stahlhandel.com/


Grafik Berichtspflichten

(aus Guidance Document, S. 22)

http://www.stahlhandel.com/


Berichtigungsmöglichkeit des CBAM-Berichts, 

Art. 9 Durchführungsverordnung

http://www.stahlhandel.com/


Sanktionen bei Verstößen (1) 

http://www.stahlhandel.com/


Sanktionen bei Verstößen (2) 

Durchführungsverordnung

http://www.stahlhandel.com/


Webinare zu CBAM von Verbändekooperation

(BDS/EHV/WGM u.a.) am 31.08.2023 und 01.09.2023

Insgesamt ca. 

360 Teilnehmer!

http://www.stahlhandel.com/


Berichtspflicht während des Übergangszeitraums

Durchführungsverordnung inkl. 

Annexe

http://www.stahlhandel.com/


Weitere Online-

Webinare 

EU-Kommission 

 05. Oktober 2023 Eisen und Stahl

Verbändekooperation

BDS/EHV/WGM u.a. 

 07. und 08. Dezember 

https://taxation-

customs.ec.europa.eu/carbon-

border-adjustment-mechanism_en 

HELP!

http://www.stahlhandel.com/
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en


Klage gegen CBAM vor dem EuGH

http://www.stahlhandel.com/


EU-Russland Sanktionen

(11. Sanktionspaket)

http://www.stahlhandel.com/


Ukraine Krieg und EU Sanktionen

- 24.02.2022: Invasion   

     Russlands in der Ukraine

- 28.02.2022: Ausweitung der personenbezogene EU-

Sanktionen – Verordnung (EU) Nr. 269/2014

- 15.03.2022 Ausweitung der warenbezogenene EU-

Sanktionen – Verordnung (EU) 833/2014 

(insbesondere: Verbot von Import bestimmter 

Stahlprodukten aus Russland)

http://www.stahlhandel.com/


Viertes Sanktionspaket (15.03.2022)

Einfuhrverbot für Stahlerzeugnisse

http://www.stahlhandel.com/


BDS-Rundschreiben zum 4. Sanktionspaket

Klarstellung, 

dass Import- 

und 

„Kaufverbot“ 

nicht für bereits 

importiertes 

Material gilt.

http://www.stahlhandel.com/


8. Sanktionspaket, 06. September 2002: 

Ausweitung Einfuhrverbot und mittelbare Einfuhrverbot

Knüppel (7207 11): Ab 01.04.2024

Brammen (7207 1210 oder 7224 90: Ab 01.10.2024

Andere russische Vorprodukte (z.B. HRC): 30.09.2023

Anhang XVII erfasst 

nunmehr fast alle 

Stahl(handels)produkte: 

KN 7206-7229, 

KN 7301 – 7326

http://www.stahlhandel.com/


BDS-Rundschreiben zum 8. Sanktionspaket

http://www.stahlhandel.com/


11. Sanktionspaket, 23. Juni 2023

Nachweispflicht für mittelbares Einfuhrverbot

http://www.stahlhandel.com/


Rechtsfolgen der Ergänzung (?)

• bei jedem Stahlimport gem. Anhang XVII aus einem Drittland in die EU 

sind Nachweise über Ursprung der Stahlvorprodukte gem. Anhang XVII 

vorzulegen

• Nachweise müssen bereits bei der Zollanmeldung vorgelegt werden 

(können)

• Nachweise müssen nicht nur über Vormaterial gem. Anhang XVII, sondern 

auch für das Ausgangsmaterial des importierten Stahls gem. Anhang XVII 

vorgelegt werden. 

Stahleinfuhren aus sämtlichen Ländern stehen unter 

„Generalverdacht“, der durch Nachweise über Ursprung der 

„iron & steel inputs“ vom Einführer aktiv entkräftet werden 

muss.

http://www.stahlhandel.com/


BDS-Rundschreiben zum 11. Sanktionspaket

Zusätzlich (nach 

Rücksprache mit BAFA):

Klarstellung, dass 

Nachweispflicht nicht für 

bereits importiertes 

Material gilt (Ausnahme: 

Anhaltspunkte für 

sanktionswidrige Einfuhr) 

http://www.stahlhandel.com/


Erfüllung der Nachweispflicht: FAQ der Kommission (1)

http://www.stahlhandel.com/


Erfüllung der Nachweispflicht: FAQ der Kommission (2)

http://www.stahlhandel.com/


MTC oder Annex?

http://www.stahlhandel.com/


Zoll online - Russland - Russland

Erfüllung der Nachweispflicht: www.zoll.de 

http://www.stahlhandel.com/
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Aussenwirtschaft-Bargeldverkehr/Embargomassnahmen/Laenderembargos/Russland/russland.html


Weiteres BDS-Rundschreiben zum 11. Sanktionspaket

http://www.stahlhandel.com/


Der heiße Draht…

http://www.stahlhandel.com/


Kostenlose anwaltliche Erstberatung 

für BDS-Mitglieder! 0211 / 82 89 460 *

  

* Kosten für Erstberatung gem. RVG 

übernimmt der BDS

Der heiße Draht…

http://www.stahlhandel.com/
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